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§ 54 GWG Umgrundung

GWG - Gaswirtschaftsgesetz 2011

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.08.2025

1. (1)Bei Ubertragung von Unternehmen und Teilunternehmen durch Umgriindung (insbesondere durch
Verschmelzungen, Umwandlungen, Einbringungen, Zusammenschliisse, Realteilungen und Spaltungen) gehen die
zur Fortfuhrung des Betriebes erforderlichen Genehmigungen auf den Rechtsnachfolger nach MaRRgabe der in
den Abs. 2 und 3 festgelegten Bestimmungen sowie die fur den Betrieb erforderlichen Rechte tber. Die bloRRe
Umgrindung stellt keinen Endigungstatbestand dar, insbesondere rechtfertigt sie keine Entziehung.

2. (2)Die Berechtigung zur weiteren Austibung der Genehmigung im Sinne des Abs. 1 entsteht mit dem Zeitpunkt
der Eintragung der Umgrindung im Firmenbuch, wenn der Rechtsnachfolger die Genehmigungsvoraussetzungen
gemaR § 44 erflillt. Der Rechtsnachfolger hat der Behérde den Ubergang unter Anschluss eines
Firmenbuchauszugs und der zur Herbeifiihrung der Eintragung im Firmenbuch eingereichten Unterlagen in
Abschrift [angstens innerhalb von sechs Monaten nach Eintragung im Firmenbuch anzuzeigen.

3. (3)Die Berechtigung des Rechtsnachfolgers endigt nach Ablauf von sechs Monaten ab Eintragung der
Umgrindung im Firmenbuch, wenn er innerhalb dieser Frist den Rechtsiibergang nicht angezeigt hat oder im
Falle des 8 44 Abs. 1 Z 4 lit. b kein Geschaftsfiihrer innerhalb dieser Frist bestellt wurde.

In Kraft seit 22.11.2011 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gwg/paragraf/44
https://www.jusline.at/gesetz/gwg/paragraf/44
file:///

	§ 54 GWG Umgründung
	GWG - Gaswirtschaftsgesetz 2011


